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RS OGH 1976/6/15 4Ob52/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1976

Norm

EFZG §2 Abs5

Rechtssatz

§ 2 Abs 5 dritter Satz EFZG ist nur dann in Betracht zu ziehen, wenn eine Folgeerkrankung (wiederholte

Arbeitsverhinderung) vorliegt, die mit dem Arbeitsunfall oder der Berufskrankheit in einem unmittelbaren ursächlichen

Zusammenhang steht.

Entscheidungstexte

4 Ob 52/76
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